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9 Wenn Sie etwas zu beanstanden haben
9.1 Beanstandung, Beanstandungsfrist und Abhilfe 
verlangen
Entspricht die Reise nicht der vertraglichen Vereinbarung 
oder erleiden Sie einen Schaden, so sind Sie berechtigt 
und verpfl ichtet, bei der örtlichen Flycatcher Safaris-
Vertretung oder dem Leistungsträger unverzüglich, 
d.h. möglichst am gleichen Tag, diesen Mangel oder 
Schaden zu beanstanden und unentgeltlich Abhilfe zu 
verlangen.
9.2 Zuständige Meldestelle
Die örtliche Flycatcher Safaris-Vertretung oder der 
Leistungsträger wird bemüht sein, innert der der Reise 
angemessenen Frist Abhilfe zu leisten. Wird innert der 
der Reise angemessenen Frist keine Abhilfe geleistet oder 
ist sie nicht genügend, so lassen Sie sich die gerügten 
Mängel oder den Schaden und die nicht erfolgte Abhilfe 
von der örtlichen Flycatcher Safaris-Vertretung oder dem 
Leistungsträger schriftlich bestätigen. Diese sind nicht 
berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen und 
dergleichen anzuerkennen.
Sollten Sie wider Erwarten weder die örtliche Flycatcher 
Safaris-Vertretung oder den Leistungsträger erreichen, 
so wenden Sie sich bitte direkt an uns. Die notwendigen 
Angaben erhalten Sie mit den Reiseunterlagen.
9.3 Selbstabhilfe
Sofern innert der der Reise angemessenen Frist keine 
Abhilfe geleistet wird und es sich um einen wesentlichen 
Mangel handelt, sind Sie berechtigt, selbst für Abhilfe zu 
sorgen. Die Ihnen entstehenden Kosten werden Ihnen 
im Rahmen der ursprünglich vereinbarten Reise (Hotel-
kategorie, Transportmittel usw.) und gegen Beleg von 
Flycatcher Safaris ersetzt, vorausgesetzt Sie haben den 
Mangel beanstandet und eine schriftliche Bestätigung 
(Ziffer 9.1 und 9.2) verlangt (s. Ziffer 10).
9.4 Wie Sie Ihre Forderung gegenüber Flycatcher Safa-
ris geltend machen
Sofern Sie Mängel, Rückvergütungen oder Schadener-
satzforderungen gegenüber Flycatcher Safaris geltend 
machen wollen, müssen Sie Ihre Beanstandung innert 
einem Monat nach vertraglichem Reiseende schriftlich 
Flycatcher Safaris unterbreiten. Ihrer Beanstandung sind 
die Bestätigung der örtlichen Flycatcher Safaris-Vertretung 
oder des Leistungsträgers und allfällige Beweismittel 
beizulegen.
9.5 Verwirkung Ihrer Ansprüche
Sollten Sie die Mängel oder den Schaden nicht nach 
Ziffer 9.1 und 9.2 anzeigen, so verlieren und verwirken 
Sie die Rechte auf Abhilfe, Selbstabhilfe, Minderung des 
Reisepreises, Kündigung des Vertrages und Schadener-
satz. Gleiches gilt, wenn Sie Ihre Forderung nicht innert 
einem Monat nach vertraglichem Reiseende schriftlich 
uns gegenüber geltend gemacht haben. Die Forderungen 
verjähren innert einem Jahr nach vertraglichem Reiseende. 
Sollten für bestimmte Leistungen aufgrund internationa-
ler Abkommen oder nationaler Gesetze kürzere Rüge-, 
Verwirkungs- oder Verjährungsfristen zur Anwendung 
gelangen, so gelten diese Fristen.

10 Haftungsbestimmungen
10.1 Allgemeines
Flycatcher Safaris vergütet Ihnen im Rahmen nachste-
hender Bestimmungen den Wert vereinbarter, aber nicht 
erbrachter oder schlecht erbrachter Leistungen, Ihres 
Mehraufwandes oder des erlittenen Schadens, soweit 
es der örtlichen Flycatcher Safaris-Vertretung oder dem 
Leistungsträger nicht möglich war, an Ort und Stelle eine 
gleichwertige Ersatzleistung zu erbringen und soweit eine 
Haftung von Flycatcher Safaris besteht.
10.2 Haftungsbeschränkung, Haftungsausschlüsse
10.2.1 Internationale Abkommen und nationale Ge-
setze
Enthalten internationale Abkommen und nationale Geset-
ze Beschränkungen oder Ausschlüsse der Entschädigung 
bei Schäden aus Nichterfüllung oder nicht gehöriger 
Vertragserfüllung, so haftet Flycatcher Safaris nur im 
Rahmen eben dieser Abkommen und Gesetze.
Internationale Abkommen und nationale Gesetze mit 
Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen 
bestehen insbesondere im Transportwesen (wie im 
Luftverkehr).
10.2.2 Haftungsausschlüsse
Flycatcher Safaris haftet Ihnen nicht, wenn die Nichter-
füllung oder die nicht gehörige Erfüllung des Vertrages 
auf folgende Ursachen zurückzuführen ist:

a) auf Versäumnisse Ihrerseits vor oder während der 
Reise
b) auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versäum-
nisse eines Dritten, der an der Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Leistung nicht beteiligt ist
c) auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches 
Flycatcher Safaris, der Vermittler oder der Dienstleis-
tungsträger trotz gebotener Sorgfalt nicht vorhersehen 
oder abwenden konnte.
In diesen Fällen ist jegliche Schadenersatzpfl icht von 
Flycatcher Safaris ausgeschlossen.
10.2.3 Personenschäden
Für Personenschäden, welche die Folge der Nichterfül-
lung oder nicht gehörigen Erfüllung des Vertrages sind, 
haftet Flycatcher Safaris im Rahmen dieser Allgemeinen 
Vertrags- und Reisebedingungen, der massgebenden 
internationalen Abkommen und nationalen Gesetze.
10.2.4 Übrige Schäden (Sach- und Vermögensschä-
den)
Bei übrigen Schäden (wie Sach- und Vermögensschäden 
usw.), die aus der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen 
Erfüllung des Vertrages entstehen, ist die Haftung von 
Flycatcher Safaris auf maximal den zweifachen Reisepreis 
pro Person beschränkt, ausser der Schaden sei absichtlich 
oder grobfahrlässig verursacht worden; vorbehalten blei-
ben diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen 
sowie die massgebenden internationalen Abkommen 
und nationalen Gesetze mit tieferen Haftungslimiten 
oder Haftungsausschlüssen.
10.2.5 Wertgegenstände, Bargeld, Schmuck, Kreditkar-
ten, Ausrüstung usw.
Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
Sie für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenstän-
den, Bargeld, Schmuck, Kreditkarten, Foto- und Video-, 
Kommunikationsausrüstungen usw. selber verantwortlich 
sind. Sie dürfen diese Gegenstände in keinem Fall im 
unbewachten Fahrzeug, im Hotelzimmer oder sonst wo 
unbeaufsichtigt liegen lassen. Bei Diebstahl, Verlust, Be-
schädigung oder Missbrauch von abhanden gekommenen 
Check- und Kreditkarten usw. haften wir nicht.
10.2.6 Flug- und Fahrpläne usw.
Auch bei einer sorgfältigen Reiseorganisation können wir 
die Einhaltung von Fahrplänen nicht garantieren. Gerade 
infolge grossen Verkehrsaufkommens, Staus, Unfällen, 
Überlastung der Flughäfen, Umleitungen, verzögerter 
Grenzabfertigungen, Naturereignisse usw. können Ver-
spätungen auftreten. In all diesen Fällen haften wir nicht. 
Wir raten Ihnen dringend, bei Ihrer Reiseplanung mögliche 
Verspätungen zu berücksichtigen.
10.2.7 Veranstaltungen während der Reise
Ausserhalb des vereinbarten Reiseprogramms können 
u.U. während der Reise örtliche Veranstaltungen oder 
Ausfl üge gebucht werden. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass solche Veranstaltungen und Ausfl üge mit Risiken 
verbunden sind. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, 
ob Sie an solchen Veranstaltungen und Ausfl ügen teil-
nehmen. Diese Veranstaltungen und Ausfl üge werden 
von Drittunternehmen veranstaltet (Fremdleistungen). 
Flycatcher Safaris ist nicht Ihre Vertragspartei und haftet 
in keinem Falle. In Ausnahmefällen veranstaltet Flycatcher 
Safaris Ausfl üge usw. im eigenen Namen. In diesem 
Falle gelten die vorliegenden Allgemeinen Vertrags- und 
Reisebedingungen.
10.2.8 Ausservertragliche Haftung
Die ausservertragliche Haftung richtet sich nach den ein-
schlägigen Gesetzesbestimmungen resp. internationalen 
Abkommen, wobei die in diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen enthaltenen Haftungsbeschränkungen und 
Haftungsausschlüsse den internationalen Abkommen 
und Gesetzen vorgehen, sofern sie weitergehende 
Haftungsbeschränkungen oder Haftungsausschlüsse 
vorsehen.
Bei übrigen Schäden (d.h. nicht Personenschäden) ist 
die Haftung in jedem Falle auf den zweifachen Reisepreis 
beschränkt, sofern nicht internationale Abkommen oder 
nationale Gesetze tiefere Haftungslimiten oder Haftungs-
ausschlüsse vorsehen.

11 Versicherungen
Die Haftung der Reise-, Transport- und Luftfahrtunterneh-
men ist beschränkt. Flycatcher Safaris empfi ehlt Ihnen 
deshalb für einen ergänzenden Versicherungsschutz zu 
sorgen wie z.B. Reisegepäck-Versicherung, Annullierungs-
kostenversicherung, Reiseunfall-, und Reisekrankenversi-
cherung, Extra-Rückreisekosten-Versicherung usw.

12 Einreise-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
12.1 Pass- und Einreisevorschriften
Bei der Reiseausschreibung oder in Ihrer persönlichen 
Offerte fi nden Sie die Angaben über Pass- und Einreisevor-
schriften. Diese Angaben gelten für Schweizer Bürger und 
Bürger Liechtensteins. Bürger anderer Staaten erkundigen 
sich bei Flycatcher Safaris, ihrer Buchungsstelle oder 
beim betreffenden Konsulat über die für sie geltenden 
Bestimmungen.
12.2 Reisedokumente und Visa
Wenn Reisedokumente ausgestellt oder verlängert, Visa 
eingeholt werden müssen, sind Sie selber dafür verant-
wortlich. Sollte ein Reisedokument nicht erhältlich sein 
oder wird es zu spät ausgestellt und müssen Sie die Reise 
absagen, gelten die Annullierungsbestimmungen.
12.3 Einhaltung von Vorschriften
Die Reisenden sind selber für die Einhaltung der Einreise-, 
Gesundheits- und Devisenvorschriften verantwortlich. 
Überprüfen Sie vor Abreise, ob Sie alle notwendigen 
Dokumente auf sich tragen.
12.4
Flycatcher Safaris macht Sie darauf aufmerksam, dass 
Sie bei einer allfälligen Einreiseverweigerung die Rück-
reisekosten zu übernehmen haben. Gleichfalls weist Sie 
Flycatcher Safaris ausdrücklich auf die gesetzlichen Folgen 
verbotener Waren- und anderer Einfuhren hin.

13 Sicherstellung
Durch die Teilnahme am Garantiefonds der Schweizer 
Reisebranche garantiert Ihnen Flycatcher Safaris die Si-
cherstellung Ihrer im Zusammenhang mit Ihrer gebuchten 
Pauschalreise einbezahlten Beträge.

14 Ombudsmann
Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollten Sie an 
den unabhängigen Ombudsmann für das Reisegewerbe 
gelangen. Der Ombudsmann ist bestrebt, bei jeder Art von 
Problemen zwischen Ihnen und Flycatcher Safaris oder 
dem Reisebüro, bei dem Sie die Reise gebucht haben, eine 
faire und ausgewogene Einigung zu erzielen. Weitere In-
formationen und die Adresse des Ombudsmannes fi nden 
Sie im Internet unter www.ombudsman-touristik.ch.

15 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
15.1
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und Flycatcher 
Safaris ist schweizerisches Recht anwendbar.
15.2
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reise-
vertrages führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrages. Die ungültige Bestimmung soll durch eine 
ersetzt werden, die den Willen der Parteien am nächsten 
kommt.
15.3
Für Klagen gegen Flycatcher Safaris wird der ausschliess-
liche Gerichtsstand Aarberg vereinbart.
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